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Ankauf KLF-Logistik 

Liebe Pollingerinnen  

und Pollinger! 

 

 

Hochwassermulde 

In der Sitzung des Gemeinderates vom März 2022 wurde die Auftragsvergabe zum Ankauf 

eines Kleinlöschfahrzeuges-Logistik für die FF Polling zum Preis von insgesamt 144.777,28 

Euro beschlossen, das kurz vor Weihnachten von der Firma Lagermax den Kameraden der 

Feuerwehr übergeben wurde.  

 

Es handelt sich dabei um ein Einsatzfahrzeug, das auf Basis eines Mercedes Sprinters aufge-

baut und sehr universell einsetzbar ist. Der Aufbau stammt von der Firma Lagermax.  

 

Die Ausrüstung für dieses Fahrzeug ist auf Rollcontainern aufgebaut. Die Rollcontainer kön-

nen je Einsatz variiert werden. Aufgrund der taktischen Zuordnung als KLF ist vorgesehen, 

dass als Normbeladung immer die beiden Rollcontainer „Pumpe“ und „Schlauch“ am Fahr-

zeug sind. Weitere Container beinhalten die Ausrüstung für technische Einsätze, den Atem-

schutz, einen Stromgenerator sowie Tauchpumpen. 

 

Der Ankauf dieses Einsatzfahrzeuges ist eine sinn-

volle Investition in noch mehr Sicherheit für die 

Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde. Herz-

lich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei 

den Kameradinnen und Kameraden unserer Feuer-

wehren für ihren unermüdlichen, ehrenamtlichen 

Einsatz zum Wohle der Bürger.  

Die Schneeschmelze Anfang Februar dieses Jahres führte zu einem Hochwasserstand im Pol-

linger Bach, was zur Folge hatte, dass das Hochwasserentlastungsgerinne erstmals durchge-

hend mit Wasser gefüllt und damit ein Teil des Wassers aus dem Bach über das Hochwas-

serschutzsystem abgeleitet wurde. Das zeigt, dass der Hochwasserschutz funktioniert. Bei 

einem hundertjährigen Hochwasserereignis, wie es sich in unserer Gemeinde im Jahr 2012 

zugetragen hatte, werden rund 60 Prozent des Wassers aus dem Pollinger Bach herausgelei-

tet und über das Entlastungsgerinne abgeleitet, so dass es zu keiner Überschwemmung des 

Ortskernes mehr kommen sollte.  
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Die Hochwassermulde schlägt bereits bei geringfügig hö-

heren Bachwasserständen an, wobei bereits eine geringe-

re Menge Wasser in die Mulde einfließt. Das ist nicht ganz 

optimal, weil dabei oft auch Unrat eingeschwemmt wird, 

der wieder beseitigt werden muss. Das Entlastungsgerinne 

bzw. das geringe Niveau bei der Ausleitung aus dem Pol-

linger Bach ist allerdings laut Wasserbauexperten auf Ba-

sis hydraulischer Berechnungen bewusst so geplant und 

umgesetzt worden. Wenn das Niveau bei der Ausleitung 

der Mulde größer wäre, sei die volle Schutz-Wirkung bei 

einem großen Hochwasserereignis nicht gegeben, so die 

Fachleute.  

Renaturierung Polling Bach 

Die im Auftrag des Wasserverbandes 

Ache vom Gewässerbezirk Braunau 

durchgeführte Renaturierung am Pollin-

ger Bach im Bereich der ehemaligen 

Dirmayr-Wehr ist abgeschlossen. Da-

bei wurde die gesamte Wehranlage zu-

nächst abgetragen und in weiterer Fol-

ge an die Wehrmauer eine Rampe in 

Form eines Raugerinnes mit Becken-

struktur angeschlossen. Gleichzeitig 

wurde auch die Regulierung bis zur 

Waghamer Brücke im Bachbett aufge-

lockert bzw. die Sohlpflasterung ent-

fernt. Der Bach wird dadurch schmäler 

und tiefer.  

Abschließend wünsche ich Euch allen ein schönes, erhol-

sames Osterfest und den Kindern einen braven Osterha-

sen! 
Euer Bürgermeister 

Im Rahmen dieser Bau-Maßnahmen wurde im Bereich der Beckenstruktur, bei der eine ent-

sprechende Wassertiefe gegeben ist, auch eine Löschwasseransaugstelle für unsere Feuer-

wehr errichtet. Eine weitere Ansaugstelle wurde im Bereich der Brücke gebaut.  

Diese Maßnahme soll laut Gewässerbezirk zu einer Verbesserung der Struktur des Bachbet-

tes und der Gewässerökologie führen. Außerdem wird mit diesem Projekt auch einer EU 

Richtlinie entsprochen, wonach Fließgewässer bis zum Jahr 2027 Fisch durchgängig sein sol-

len.  
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Glasfaseranschluss / Zubehör 

Information an alle Haushalte die sich bereits für den Anschluss an das Glasfasernetz ent-

schieden haben: 

 

 

 Das Zubehör (Hausanschlusskasten / OTO-Dose) ist ab sofort in der Ge-

meinde erhältlich.  

 Die Leerverrohrung für den Hausanschluss steht ebenfalls zur Verfügung -  

        vor Abholung im Gemeindeamt anrufen und die benötigte Länge bekannt 

geben.            

 Eine Montageanleitung wird beigelegt. 
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Betreubares Wohnen - freie Wohnung im EG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir dürfen Sie darüber informieren, dass voraussichtlich per 01.07.2023 ei-

ne Wohnung im Betreubaren Wohnen frei wird. 
Nähere Informationen diesbezüglich erhalten Sie auf der Gemeinde Polling im Innkreis 

07723/6505-0 oder per E-Mail gemeinde@polling-innkreis.ooe.gv.at 

 

Wohnungsart:  Mietw ohnung 

Größe der Wohnung: 59,90 m2 

Stockwerk:   EG 

Räumlichkeiten:  Dusche mit WC, Kellerabteil, Loggia, Schlafzimmer, 

    Vorraum, Kochnische, Wohnzimmer 

Heizungsart:  Fernwärme mit Warmwasser und Solar 

Monatliche Miete: voraussichtlich EUR 539,55 (inkl. Betriebs- und Heizkosten) 

 

Vor der Wohnungsübergabe ist ein Betrag von EUR 2.170,00 (Kaution und die 1. Miete) zu 

bezahlen. 

 

Aufteilung einer Wohnung: 
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Heizkostenzuschuss / Energiekostenzuschuss 
Wer wird gefördert: 

Sozial bedürftige Personen, wenn das monatliche Nettoeinkommen aller tatsächlich im 

Haushalt/der Wohnung lebenden Personen die Summe folgender Netto-

Einkommensgrenzen nicht übersteigt. (Höhe des Zuschusses beträgt je 200,00 Euro) 

 

Diese Einkommensgrenzen betragen für den Heizkostenzuschuss:  
   

 Alleinstehende: 1.200 Euro  

 Ehepaare/Lebensgemeinschaften: 1.800 Euro 

 für jedes minderjährige Kind: 390 Euro 

 für die erste weitere erwachsene Person im Haushalt: 535 Euro 

 für jede weitere erwachsene Person im Haushalt: 360 Euro  

 Freibetrag Lehrlingsentschädigung: 232,49 Euro 

  

Diese Einkommensgrenzen betragen für 

den Energiekostenzuschuss:  
 

 Alleinstehende: 985 Euro  

 Ehepaare/Lebensgemeinschaften: 1.550 Euro 

 für jedes minderjährige Kind: 390 Euro 

 für die erste weitere erwachsene Person im Haushalt: 535 Euro 

 für jede weitere erwachsene Person im Haushalt: 360 Euro  

 Freibetrag Lehrlingsentschädigung: 232,49 Euro 

 

Der Energiekostenzuschuss wird ausschließlich Personen gewährt, die den OÖ. 

Energiekostenzuschuss 2022 nicht bereits antragslos erhalten haben. 

 

Die Antragsfrist läuft bis 28. April 2023 / Der Antrag ist über die Gemeinde zu 

stellen 

Schutzimpfung / Masern, Mumps und Röteln 
Aktuell verzeichnet Österreich eine besorgniserregende Häufung der Masernerkrankun-

gen. Da pandemiebedingt die Impfungsrate rückläufig ist, ist es gerade jetzt besonders wich-

tig, dass bestehende Impflücken geschlossen werden. Wir bitten Sie daher, bei fehlender Im-

munität den Kombinatsimpfstoff kostenfrei nachzuholen. 

 

Die Impfungen finden an folgenden Tagen statt: 

Montag, Dienstag und Donnerstag - Erdgeschoss / Zimmer 6/10 

jeweils von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

BEZIRKSHAUPMANNSCHAFT BRAUNAU 

 

Telefonische Voranmeldung unter der Nummer 07722/803-60452 oder –60453  

ist erforderlich. 

             pixabay.com 

             pixabay.com 
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FERIALJOB - Gemeinde Polling 
 

An alle Jugendlichen ab Vollendung des 

15. Lebensjahres! 
 
Hast du Lust dir in den Ferien etwas Taschengeld zu verdie-

nen? 

 
In der Gemeinde wird für die Schul– und Kindergartenreini-

gung eine oder ein Jugendliche/r  gesucht. Dauer des Einsat-

zes zwischen 2 und 3 Wochen.  

 
Bei Interesse, melde dich in der Gemeinde unter  

07723/6505-0 oder gemeinde@polling-innkreis.ooe.gv.at.  

Gelber Sack - Allgemeine Infos 

Nach Einführung des gelben Sackes weisen wir auf Folgendes hin: 

 Säcke bitte am Vortag bereitstellen (Bereitstellung - Entleerungsplatz Papiertonne) 

 Säcke gut sichtbar und gegen Windverwehungen geschützt bereitstellen  

 Nachschub kann man sich in den Altstoffsammelzentren holen 

 Gelbe Säcke können nicht in den Altstoffsammelzentren abgegeben 

werden 

 

             pixabay.com 

Arbeiten in der Gemeinde:  Aushilfe für Kinder-

garten und Krabbelstube / Busbegleitung 

Zur Unterstützung unseres Personals in Kindergarten und Krabbelstube suchen wir 

Personen, die kurzfristig Zeit haben um im Krankheitsfall einzuspringen. 
 
 
 

Ebenso suchen wir eine Busbegleitung, für die Kindergartenkinder (ca. 8 Wochen-

stunden - je 3/4 Stunde in der Früh und 3/4 Stunde Mittags) 

 

Für nähere Infos stehen die Mitarbeiter des Gemeindeamtes gerne zur Verfü-

gung. (07723/6505-0) 
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Oö. Schulkostenbeihilfe 

 

Förderkriterien: 
 Für Schüler*innen, die im Schuljahr 2022/2023 der Schulpflicht unterliegen und eine 

Schule besuchen 

 Hauptwohnsitz in OÖ 

 Förderung wird als nichtrückzahlbarer Einmalzuschuss unter Berücksichtigung der  

sozialen Ausgewogenheit (Einkommensobergrenzen) gewährt 

 Förderhöhe beträgt 150 Euro pro Schüler*in im Schuljahr 2022/2023 

 Antrag ist bis spätestens 31.07.2023 zu stellen 

 

Weitere Informationen und das Online-Antragsformular sind unter www.familienkarte.at 

verfügbar. Sollte keine Möglichkeit zu einer Online-Beantragung bestehen, unterstützen wir 

gerne bzw. senden wir auf Anfrage gerne ein Papierformular zu. 

 

Erreichbarkeit: 

Telefonisch:  +43 732 7720-11831 

Per Mail: familienreferat@ooe.gv.at 

Familien können beim Land Oberösterreich eine „Schulkostenbeihilfe“ bean-

tragen. Dafür hat die Oö. Landesregierung einmalig 5 Mio. Euro bereitgestellt. 

Ziel der Förderung ist, einkommensschwache Familien durch einen Beitrag zu 

den Kosten, die im Zusammenhang mit dem Schulbesuch eines Kindes im 

Pflichtschulalter anfallen, finanziell zu unterstützen. 

Oö. Schulveranstaltungshilfe / Erhöhung Oö. 

Kinderbetreuungsbonus   

Die Oö. Schulveranstaltungshilfe wurde für das Schuljahr 2022/2023 verdoppelt (von  

25 EUR auf 50 EUR pro Schulveranstaltungstag).   

Zusätzlich erhalten anspruchsberechtigte Familien für einen mind. 4-tägigen Skikurs 100 Eu-

ro Zuschuss. 

 

Beispiel 5-tägiger Skikurs: 250 Euro Zuschuss  + 100 Euro für die Skiausrüstung 

 
Der Oö. Kinderbetreuungsbonus wurde ab 1. Jänner 2023 von 900 EUR auf 960 EUR 

pro Jahr erhöht. 

 

Der Oö. Mehrlingszuschuss (Zwillingsgeburten) wurde von 500 EUR auf 550 EUR 

erhöht. 

 

Informationen zu den Förderungen sowie das Antragsformular sind unter folgendem Link zu 

finden: 

Familienförderungen des Landes OÖ (familienkarte.at)  

https://www.familienkarte.at/de/foerderungen/allgemeine-familienfoerderungen/landesfoerderungen.html
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Oö. Wohn– und Energiekostenbonus 

Um private Haushalte bei der Bewältigung der steigenden Wohn- und Energie-

kosten zu unterstützen, gibt es – ergänzend zum bestehenden Oö. Heizkosten- 

und Energiekostenzuschuss 2022/23 – den neuen Oö. Wohn- und Energiekosten-

Bonus für das Jahr 2023. Dieser kann einmalig im Zeitraum 3. April bis 30. Juni 

2023 online beantragt werden. 

 

Wer wird gefördert? 

 

 

Einen Zuschuss können volljährige Personen mit eigenem Haushalt erhalten, die folgen-

den Kriterien erfüllen: 

 Ständig bewohnter Hauptwohnsitz in Oberösterreich seit zumindest 1. März 2023 

 Bei der antragstellenden Person liegt ein eigener Haushalt vor. 

 Der Bonus wurde für diesen Haushalt noch nicht ausbezahlt (Einmalig pro Haushalt) 

  

Ein Haushalt besteht aus der antragstellenden Person und allenfalls jenen Personen, die laut 

Zentralem Melderegister ihren Hauptwohnsitz an der angegebenen Adresse haben. Ne-

benwohnsitze werden nicht berücksichtigt. 
 

Von dem Zuschuss ausgenommen sind: 

 Asylwerber:innen iSd § 2 Abs. Z 14 AsylG 

 Subsidiär Schutzberechtige iSd § 8 AsylG 

 Vertriebene iSd § 62 AsylG 

 Bewohner:innen, welche in zielgruppenspezifischen betreuten Wohnformen, die im We-

sentlichen aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, leben. 

 Dies gilt u.a. für Einrichtungen gemäß §§ 20 und 21 Oö. SHG 1998, § 12 Abs. 2 Z 1 und § 

17 Abs. 3 Z 5 Oö. ChG. 

 Strafgefangene und Untergebrachte in Justizanstalten. 

 

Wie wird gefördert? 

Die Höhe des Zuschusses beträgt pro Haushalt: 

 

 Einpersonenhaushalt        200 EUR 

 Mehrpersonenhaushalt ohne Kinder unter 18 Jahren   200 EUR  

 Mehrpersonenhaushalt mit 1 Kind unter 18 Jahren   300 EUR 

 Mehrpersonenhaushalt mit 2 oder mehr Kindern unter 18 Jahren 400 EUR 

 

 

Weitere Infos zu den Einkommensgrenzen und der Abwicklung finden Sie unter:  

Land Oberösterreich - Oö. Wohn- und Energiekostenbonus (land-oberoesterreich.gv.at)  

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/energiekostenbonus.htm
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Braunauer Tafel - Ausgabestelle Altheim 
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Volkshilfe Arbeitsassistenz / Was ist das? 

Benachteiligungen beseitigen –  

Erfolge ermöglichen 

Die Volkshilfe Arbeitsassistenz stellt sich vor 

 
Wer kann zu uns kommen? 

Personen mit gesundheitlichen Belastungen (also chronischen Erkrankungen, körperlichen 

oder geistigen Einschränkungen), die sich auf Arbeitssuche befinden oder Schwierigkeiten 

am Arbeitsplatz haben. 

Außerdem beraten wir Unternehmen, die Menschen mit Erkrankungen oder Behinderungen 

bereits beschäftigen oder neu anstellen möchten.  

 

Was ist unser Angebot?  

 Abklärung der aktuellen gesundheitlichen und beruflichen Herausforderungen 

 Erarbeitung neuer beruflicher Perspektiven 

 Unterstützung beim Bewerben und in der Einarbeitungsphase 

 Beratung bei Herausforderungen am Arbeitsplatz (wie etwa verminderte Arbeitsleis-

tung, nötige Adaptierung des Arbeitsplatzes, Wiedereingliederung nach längeren Kran-

kenständen, lösungsorientierte Bearbeitung von Konfliktsituationen) 

 Beratung zu Behindertenpass, Kündigungsschutz und Förderungen für DienstgeberIn-

nen / DienstnehmerInnen  

 Unterstützung bei der Besetzung von offenen Stellen mit Menschen mit Beeinträchti-

gungen durch unseren Betriebskontakter  

 

Wie erreichen Sie uns? 

Büro Braunau: Bahnhofstraße 32, 5280 Braunau 

Für Arbeitssuchende / Erwerbstätige mit gesundheitlichen Belastungen: 

Manuela Kinder, Tel: 0676-8734 1199, manuela.kinder@volkshilfe-ooe.at oder 

Zehra Aktas, Tel: 0676-8734 1174 , zehra.aktas@volkshilfe-ooe.at 

Für Betriebe, die Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigen (wollen): 

Stefan Mitterbuchner, Tel. 0676-8734 1294, stefan.mitterbuchner@volkshilfe-ooe.at 

 

mailto:manuela.kinder@volkshilfe-ooe.at
mailto:zehra.aktas@volkshilfe-ooe.at
mailto:stefan.mitterbuchner@volkshilfe-ooe.at
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Jugendservice / Ferialjob 
Das JugendService des Landes OÖ unterstützt junge Leute bei der Suche nach dem richtigen 

Ferial– oder Nebenjob. Zu finden sind die rund 4000 Angebote auf der Homepage 

www.jugendservice.at/jobs.  

Weiters stehen nützliche Infos zum Thema Praktikum und Ferialjob auf der Webseite des 

JugendService zur Verfügung. 
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Fachschule Mauerkirchen - Tag der offenen Tür 

Fachschule Mauerkirchen - Fachsozialbetreuer*in 

Ausbildung Fachsozialbetreuer*in 

Altenarbeit inkl. Pflegeassistenz  

 

Im nächsten Schuljahr wird wieder diese 

kombinierte Ausbildung mit Theorieblö-

cken an der LWBFS Mauerkirchen und 

Praxisblöcken in der Langzeit- und Akut-

pflege angeboten.  

 

Nach 14 oder 16 Monaten (je nach Vor-

bildung) schließen die Absolvent*innen 

zwei Berufe nach kommissionellen Prü-

fungen ab. Die künftigen Fachsozialbe-

treuer*innen für Altenarbeit sowie Pfle-

geassistent*innen werden intensiv auf ih-

ren verantwortungsvollen Beruf vorberei-

tet.  

Anmeldevoraussetzung: 17. LJ  
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Ausbildung für Elementarpädagogik -  

Berufsbegleitend 
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Ausbildung für Elementarpädagogik -  

Tageskolleg 

Familienkarte - Highlights Frühjahr 2023 
Die OÖ Familienkarte bringt wieder jede Menge Vorteile für die oberösterrei-

chischen Familien: 

 Mariendom Linz mit allen Sinnen entdecken 

 Ars Electronica Center 

 Familien-Erlebnis-Park DINOLAND 

 E-Kartspaß im Rotax MAX Dome 

 Besonderes Kulturerlebnis im Landestheater Linz 

 Oberösterreichs Naturschätze 

 Junior Linzathlon am 12. Mai 2023 

 uvm. 

Weitere Infos auf der Homepage des Landes OÖ:  Highlights OÖ Familienkarte  

https://www.familienkarte.at/de/familienkarte/ooefamilienkarte/highlights.html
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Seit Jahresende 2022 wurden mehrere Fälle von Geflügelpest (HPAI, Aviäre Influenza, 

„Vogelgrippe“) bei Wildvögeln in Niederösterreich und Wien festgestellt. In Europa ist die 

Vogelgrippe sehr präsent und hat in zahlreichen Ländern zu großen Verlusten in Geflügelbe-

trieben geführt. Besonders für Puten und Hühner ist die Geflügelpest sehr bedrohlich. Enten 

und Gänse können sich auch infizieren, zeigen aber oft keine Symptome und spielen somit in 

der Verbreitung der Krankheit eine wesentliche Rolle. Auch heimische Wildvögel, allen voran 

Wildenten und -gänse, tragen zur Ausbreitung des Virus bei. 

 

Geflügelpest ist eine Erkrankung der Vögel, die durch Influenza A Viren der Subtypen H5 und 

H7 verursacht wird. Der Subtyp H5N1, der in Österreich nachgewiesen wurde, ist für Vögel 

hochpathogen (stark krankmachend) und führt zu vielen Todesfällen, besonders in Hausgeflü-

gelbeständen. Infektionen mit H5N1 beim Menschen sind in Europa bis jetzt nicht nachgewie-

sen worden. 

 

Auf Grund der derzeitigen Situation wurden in Österreich Gebiete mit stark erhöhtem Geflü-

gelpest-Risiko und Gebiete mit erhöhtem Geflügelpest-Risiko festgelegt. In diesen Gebieten 

sind von den Geflügelhalterinnen und -haltern bestimmte Maßnahmen umzusetzen. 
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Geflügelpest / Risikogebiete 

Pflichten der Tierhalterinnen und Tierhalter in Gebieten mit stark erhöh-

tem Geflügelpest-Risiko: 

 Es gilt Stallhaltungspflicht: Geflügel ist in Stallungen oder in geschlossenen Haltungs-

vorrichtungen, die zumindest oben abgedeckt sind, zu halten (z.B. Volieren mit Dach 

oder sogenannte „Wintergärten – zum Stall anschließende, durch Netz oder Gitter 

abgesicherte offene Fronten unter einem Dach). 

 Betriebe unter 50 Stück Geflügel sind bei Einhaltung der folgenden Biosicherheits-

maßnahmen von der Stallhaltungspflicht ausgenommen: 

 - Enten und Gänsen werden getrennt zu anderem Geflügel gehalten,  sodass 

  ein Kontakt nicht möglich ist und  

 - in Ausläufen wird das Geflügel durch Netze, Dächer oder horizontal ange-

  brachte Gewebe vor dem Kontakt mit Wildvögeln geschützt oder die  

  Fütterung und Tränkung erfolgt im Stallinnenbereich oder einem Unter

  stand.  Die Ausläufe  müssen in diesem Fall gegen Oberflächengewässer, an 

  denen  sich wildlebende Wasservögel aufhalten können, ausbruchsicher 

  abgezäunt sein. 

 Die Tränkung darf nicht mit Oberflächenwasser erfolgen, zu dem Wildvögel Zugang 

haben. 
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Pflichten der Tierhalterinnen und Tierhalter in Gebieten mit erhöhtem Geflü-

gelpest–Risiko:  

 

 Geflügel wird durch Netze, Dächer oder horizontal angebrachte Gewebe vor dem 

Kontakt mit Wildvögeln geschützt oder die Fütterung und Tränkung erfolgt im Stallin-

nenbereich oder einem Unterstand. Die Ausläufe müssen in diesem Fall gegen Oberflä-

chengewässer, an denen sich wildlebende Wasservögel aufhalten können, ausbruchsi-

cher abgezäunt sein. 

 Enten und Gänsen müssen getrennt zu anderem Geflügel gehalten werden, sodass ein 

Kontakt nicht möglich ist. 

 Die Tränkung darf nicht mit Oberflächenwasser erfolgen, zu dem Wildvögel Zugang 

haben. 

Jeder Verdacht auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Erreger der Geflü-

gelpest ist bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. 

 

Im Risikogebiet sind außerdem ein Abfall der Futter- und Wasseraufnahme (von mehr als 

20%), ein Abfall der Eierproduktion (um mehr als 5%) oder eine erhöhte Sterblichkeits-

rate (höher als 3% in einer Woche) zu melden. Bei unklaren Gesundheitsproblemen in 

Geflügelbetrieben sollte unbedingt eine tierärztliche Untersuchung erfolgen. 

 

Die verpflichtende Meldung von tot aufgefundenen wildlebenden Wasservögeln und 

Greifvögeln bei der örtlich zuständigen Veterinärbehörde (Amtstierarzt/Amtstierärztin) 

ist ebenfalls für die Früherkennung wichtig. 

 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Haltung von Geflügel bei der zuständigen 

Bezirkshauptmannschaft Braunau zu melden ist. 



 

 

 

 

 

 

 

Wenn (Oster)Hasen Hochzeit feiern – 

Oberösterreichs Jägerinnen und Jäger bitten 

um erhöhte Rücksichtnahme 
 

Es liegt die Liebe in der Waldluft: Und damit ist auch unter den heimischen Feldhasen ein 

höchst eigenwilliges Ritual zu beobachten. Hat ein männlicher Feldhase, der »Rammler«, die 

Häsin seiner Wahl ausgemacht, ist zunächst einmal nicht das große Kuscheln angesagt. Viel-

mehr rüttelt der liebestolle Hase zunächst einmal am Watschenbaum. 

Die Häsin wird in einer wilden Jagd verfolgt. Hat diese dann von dem aufdringlichen Verfolger 

genug, richtet die Häsin sich auf - und verabreicht ihrem aufdringlichen Verehrer einige defti-

ge Ohrfeigen. Die der Rammler wiederum erwidert. Ganz allmählich verringert sich der Ab-

stand zwischen dem Verehrer und der auserkorenen Häsin. Letztendlich kommt es zum Paa-

rungsakt. Oft wiederholt sich das Liebesspiel mehrfach. Daher galt der Feldhase schon in der 

Antike als Sinnbild für Fruchtbarkeit. 

 

Dazu Wildbiologe Christopher Böck, Geschäftsführer des OÖ Landesjagdverbandes: „Der 

Eisprung wird erst bei der Begattung ausgelöst und benötigt sozusagen diese Rauferei im Vor-

feld. Dabei wählt die Häsin ihren Partner aus. Dieser muss seine Ausdauer und Kraft in Wett-

läufen und Boxkämpfen unter Beweis stellen. Innerhalb kürzester Zeit paart sich die Häsin 

mehrmals, so dass selbst innerhalb eines Wurfs Mehrfach-Vaterschaften vorkommen können. 

Besonders ist auch, dass die Häsin während der Tragzeit erneut trächtig werden kann und 

sich Embryonen unterschiedlicher Entwicklungsstadien in ihrer Gebärmutter befinden. Das ist 

die Superfötation. Also ein echtes Fruchtbarkeitssymbol, wofür letztlich auch der Osterhase 

steht!“ 

 

Volle Kinderstube 

Womit sich erklärt, warum bereits ab Anfang Februar, doch richtig ersichtlich im März, die 

Langohr-Kinderstube mitunter schon gut gefüllt ist. Doch das Überleben wird den März-

Häschen nicht leicht gemacht, denn nasskalte Witterung und Fressfeinde von Rabenvögeln 

über den Fuchs bis zur Hauskatze setzen ihnen in der noch deckungsarmen, intensiv genutz-

ten Landschaft zu. Dazu kommt mit Beginn der ersten wärmeren Tage der „Risikofaktor“ 

Mensch. Falsch verstandene Tierliebe wird dem Hasen-Nachwuchs nämlich nicht selten zum 

Verhängnis. 

 

Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner: „Jetzt gilt es vor allem eine Grundregel zu be-

achten: Keine jungen Feldhasen mitnehmen! Denn die scheinbar einsamen, verlassenen Jung-

tiere befinden sich stets in der Obhut ihrer fürsorglichen Hasenmütter und sollten nicht be-

rührt werden.“ 
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Feldhasenmütter säugen ihre Jungen in der Regel nur einmal täglich – und zwar meist in der 

Nacht und das innerhalb von weniger als zwei Minuten. Der Nachwuchs „tankt“ in dieser 

kurzen Zeit den kompletten Tagesbedarf an der sehr nahrhaften Milch. Dieses Verhalten 

dient dazu, Füchse und andere Beutegreifer nicht durch häufiges Aufsuchen der Jungen auf 

leichte Beute aufmerksam zu machen. Es ist also völlig normal, dass Junghasen die meiste 

Zeit des Tages ganz alleine verbringen. Um die lange Zeit dazwischen ohne Nahrung aus-

kommen zu können, muss die Milch, wie bereits erwähnt sehr energiereich sein; und das ist 

sie auch, denn die Hasenmilch weist einen Fettgehalt von etwa 23 % auf. 

 

Sieghartsleitner: „Also bitte, keine jungen Feldhasen aufsammeln! Sollten Kinder dennoch 

so einen „Wollknäuel“ heimbringen, dann setzen Sie ihn wieder dorthin zurück, wo er her 

ist. Die Mutterliebe ist oft stärker als ein möglich anhaftender Geruch des Menschen.“ Bes-

ser sei es natürlich, das Jungtier gar nicht erst anzugreifen. 

 

Nicht „Gedankenlos“ durch den Wald 

Oberösterreich Jägerinnen und Jäger bitten daher jetzt alle Waldbesucher um Schonzeit für 

das Jungwild. „Spaziergänger, Läufer, Mountainbiker und Wanderer sollten sich noch dis-

kreter als üblich in der Natur bewegen - denn zurzeit kann menschliche Gedankenlosigkeit 

für Tiere und im Speziellen Jungtiere schwerwiegende Folgen haben", warnt Wildbiologe 

Böck. 

 

Die Erholungssuchenden sollten jedenfalls auf den Wegen bleiben, Hunde ständig beaufsich-

tigen oder an die Leine nehmen, Vögel nicht – etwa durch zu viel Nähe – bei der Aufzucht 

stören, Rehkitzen und anderen Jungtieren weiträumig ausweichen und – eigentlich selbst-

verständlich – keinerlei Abfälle in der Natur zurücklassen. 
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YFU Austria - Interkultureller Austausch 

GASTFAMILIE WERDEN MIT YFU 

HOLT EUCH DIE WELT NACH HAUSE! 

YFU GASTFAMILIEN... 
...haben Spaß an neuen Begegnungen 

...sind Menschen mit viel Herz, Neugier, Offenheit und Begeisterung für interkulturelle 

Verständigung 

...unterstützen gemeinnützigen Schüleraustausch und nehmen ehrenamtlich ein Aus-

tauschkind auf 

...verändern Leben 

...sind internationale Botschafter 

...werden Teil eines internationalen Netzwerkes 

 

Mehr erfahren über das Abenteuer Gastfamilie 
Ihr habt ganz viele Fragen zum Thema "Gastfamilie werden"? In unseren Gastfamilien-

FAQ, den häufig gestellten Fragen, erfahrt Ihr mehr über die Dauer des Austausches, 

die Voraussetzungen für Gastfamilien und vieles weitere. Unter Unsere Austausch-

schüler könnt Ihr nachlesen, wer unsere Gastkinder sind, die mit YFU nach Österreich 

kommen. Und unter Gastfamilienprogramm findet Ihr Informationen zum Ablauf - 

von der Meldung als Gastfamilie bis zum Abschied des Gastkindes. 

 

Interesse an dem Abenteuer Gastfamilie? 
Ihr könnt Euch vorstellen, eventuell eine*n Austauschschüler*in aufzunehmen, möchtet 

aber noch ein paar Informationen dazu? Hier könnt Ihr eine Infomappe anfordern oder 

Euch über unsere Infotreffs informieren, bei denen Ihr uns persönlich kennenlernen 

könnt. Selbstverständlich stehen wir auch gerne telefonisch unter 01 890 15 06 oder 

über unser Kontaktformular für alle offenen Fragen zur Verfügung. 

Weitere Infos sind zu finden unter: 

 

www.gastfamilien.yfu.at 

 

YFU AUSTRIA 

Tulpengasse 5/1 

1080 Wien 

+43 1 8901506 

 

https://gastfamilien.yfu.at/haeufig-gestellte-fragen
https://gastfamilien.yfu.at/haeufig-gestellte-fragen
https://gastfamilien.yfu.at/unsere-austauschschueler
https://gastfamilien.yfu.at/unsere-austauschschueler
https://gastfamilien.yfu.at/yfu-gastfamilienprogramm
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